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0.7.2  Einzel- und Mannschaftsschützen

0.7.2.1  Einzelschützen

Jeder Schütze kann nur für sich und auf seinen Namen schießen.

Jeder Schütze darf in einem Sportjahr bei Meisterschaften des DSB oder bei Meisterschaften von Schieß-
sportverbänden der Europäischen Union (EU) in einem Wettbewerb nur für einen Verein starten. Ist ein 
Schütze Mitglied in mehreren Vereinen, so hat er sich in jedem Wettbewerb vor Beginn des Sportjahres in 
Bezug auf die Starterlaubnis zu entscheiden.

In Wettbewerben, in denen die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft durch Bundesligen ausgetragen wird, 
kann der Schütze entscheiden, für welchen Verein er als Einzelschütze startet und für welchen Verein er im 
Ligenkampf starten will.
 
0.7.2.2  Mannschaftsschützen (nicht Sommerbiathlon)

Eine Mannschaft besteht bei den Meisterschaften des DSB aus Schützen desselben Vereins und derselben 
Wettkampfklasse (Ausnahme: Änderung durch Ausschreibung als offene Klasse und Ligaordnung).

Die Mannschaftsstärke beträgt drei Schützen (Ausnahme siehe Ligaordnung).

Bei Nichtantreten oder Disqualifikation eines Schützen in der Qualifikation erfolgt keine Mannschafts
wertung. Es werden nur komplette Mannschaften gewertet.

 
0.7.3  Wettkampfpässe

Zur Kontrolle der Startberechtigung ist bei allen Starts ein Wettkampfpass sowie bei Personen ab dem 16. 
Lebensjahr ein amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass/Personalausweis oder Europäischer Feuerwaffen- 
pass) mitzuführen. Aus diesem Wettkampfpass muss ersichtlich sein, für welche Vereine und in welchen 
Wettbewerben der Teilnehmer startberechtigt ist. Diese Ausweise sind vorzuzeigen.

Die Verwendung von datengestützten Pässen ist grundsätzlich möglich. Die Landesverbände müssen bei 
der deutschen Meisterschaft entsprechende Lesegeräte der Wettkampfleitung zur Verfügung stellen.

Kann der Schütze bei Beginn des Wettkampfes den Indentiätsnachweis nicht vorweisen, darf er zwar  
starten, wird aber mit Abzug von zwei Ringen bzw. einem Treffer in der ersten Serie bestraft. Wenn er bis 
zur Einspruchsfirst seines Wettbewerbes diesen nicht erbringt wird sein Ergebnis annulliert. Eine Zeit
gutschrift erfolgt nicht.

Der Wettkampfpass muss folgende Angaben enthalten:

1.	 Name und Vorname,
2.	 Geburtsdatum,
3.	 Verein/Verband,
4.	 Klasse (bei der Wahl einer leistungsstärkeren Wettkampfklasse),
5.	 Starterlaubnis für weitere Vereine,
6.	 Wettbewerbe, die für weitere Vereine geschossen werden,
7.	 Genehmigung von Hilfsmitteln,
8.	 ausstellende Sportstelle, 
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9.	 Ausstellungsdatum und ggf. Gültigkeitsdauer.

Die Starterlaubnis geht bei Vereinswechsel innerhalb eines Sportjahres grundsätzlich nicht auf den neuen 
Verein über (Ausnahme siehe Ligastatut).

Bei Wechsel des Wohnortes (mit entsprechender Entfernung) innerhalb eines Sportjahres kann ein Schütze 
den Verein mit sofortiger Wirkung wechseln. Zur erstmaligen Teilnahme an Wettkämpfen bedarf es auf 
Antrag des neuen Vereins der Zustimmung des zuständigen Landesverbandes. Ab der Qualifikation zur 
Landesmeisterschaft ist ein Wechsel im laufenden Sportjahr nicht mehr möglich.

Die Starterlaubnis kann nur vor Beginn des Sportjahres auf Antrag des Schützen geändert werden.

Die Landesverbände können für die Ausstellung eines Wettkampfpasses eine Bearbeitungsfrist festsetzen, 
während der Bearbeitungszeit kann der Schütze an Wettkämpfen nicht teilnehmen.

 
0.7.4  Zulassung und Startberechtigung (Teilnahmeberechtigung)

0.7.4.1  Teilnahmeberechtigung – Einzelschützen

Voraussetzung für die Startberechtigung ist die Teilnahme an den Meisterschaften nach Regel 0.9.3.3., 
jeweils für die nächstfolgende Meisterschaft.

Für die Angehörigen der Bundeskader kann die Bundessportleitung eine eigene Regelung treffen.

Bei Gau-/Kreis- und folgenden Meisterschaften des DSB ist ein Schütze nur dann startberechtigt, wenn 
sein Verein ihn termingerecht gemeldet hat, der Veranstalter ihn zu den Meisterschaften zugelassen hat 
und das Startgeld bezahlt ist.

Schützen, die oberhalb der Vereinsmeisterschaft im gleichen Wettbewerb an Meisterschaften verschiede-
ner Landesverbände, Verbandsstufen oder anderer Nationen teilnehmen, sind für die Deutsche Meister-
schaft im betroffenen Wettbewerb gesperrt.

 
EU-Bürger

EU-Bürger sind deutschen Sportlern gleichgestellt, sie gelten als Deutsche Staatsangehörige im Sinne der 
Sportordnung. Ausländische Sportler mit ISSF-ID Nummer (auch EU-Ausländer)sind an den Meisterschaf-
ten nicht startberechtigt. (In der BL- gelten diese Sportler als Ausländer)

EU-Ausländer, müssen erklären, dass Sie an den Meisterschaften ihres Heimatlandes nicht teilnehmen.

Schützen die nicht im Besitz der deutsche Staatsangehörigkeit und keine EU-Bürger sind, sind bei den 
Meisterschaften des DSB nur dann startberechtigt, wenn sie:

1.	� nachweisbar seit mindestens einem Jahr ihren Wohnsitz ununterbrochen in Deutschland haben,
2.	� über einen dem DSB angeschlossenen Landesverband mindestens ein Jahr mittelbare Mitglieder des 

DSB sind,
3.	� eine Erklärung abgeben, dass sie nicht an den Meisterschaften und Auslandswettkämpfen ihres  

Heimatlandes oder eines Drittlandes teilnehmen,
4.	� sich aufgrund einer Genehmigung einer deutschen Behörde im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

aufhalten.
5.	� Zulassungsanträge sind über den zuständigen Landesverband an den DSB zu richten. Die Anträge  

müssen die Angaben 1–3 der Wettkampfpässe enthalten.
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